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fung etneê Strottoiroorplaheg bnfelbfi fei ju genehmigen.
2. Son ben auf 44,000 ffr. oeranfdjlagten Sau»

Soften, an bie ber Sunb einen Seitrag oon 12%
5280 ffr. Ieiftet, feien 20,000 ffr. bem Sleferoefonto für
Serbefferungen im ©traßenroefen anb ber Steft oon
18,720 ffr. bem Konto für ju amortifterenbe luggaben
jn belaften.

Sa«lf^e§ au§ SSkefe« (@t. ©aßen). ®ie ©emeinbe»

oerfammtung genehmigte folgenbe Anträge ber Sehörbe:
1. ®en lugbau ber Sanbjägerroohnung unb

Verlegung ber Irrefte in einen 3tnnenanbau. Softem
ooranfdjlag 6000 ffr.

2. Seitrag an bie Dberflacffenoerbefferung
ber ©taatgfiraße burch öa§ ®orf: 2000 ffr.

3. ©cfteßung einer Sanalifation nach planen
beg Herrn H über, im Soranfd)lag oon 18,000 ffr.

Umbau let* ©^teganlsge £Rorf$a$. ®er @e=

meinberat bemißigte einen Srcbit oon 3100 ffr. für eine

neue Slenbwanb in armiertem Selon. ®ie
©inbecEung beg 3eigergrabeng im Softenooranfd)lag oon
1800 ffr. toirb oorlauftg oerfd)oben.

tprojelt für Die ©rftetewg eiset Söaffemr»
fûï0K«g§" umö Hgöra»ieMß«lage für 3)otf ©t.
iPetcrjeSI (@t. ©aßen) tourbe oont iRegierunggrat ge=

nehmigt unb an bie bezüglichen SauEofien aug ber t'an=

tonalen IffeEuranzfaffe ein Seitrag oon 20%, im SRari

mum 20,000 ffr., zugeficl)ert.

©tSfttifrije Satüreöiie is ©h^r. (lug ben Ser»

hanblungen be§ ©roßen ©tabtrateg.) |>qbrantenan
läge. ®a§ ffeuerioehrfommanbo roünfd)t, baß anläß»
lieh ber Sorreftton ber ©ägeftraße bie Hßbrantenanlage
geänberi toerbe. SoftenpunEt 1450 ffr. ®er SRat gibt
fttßfchtoeigenb feine ffufiimmmtg zum Intrag. Säbel»
legung. ®ag ©tar!firom=3nfpeftorat beanftanbet bie

Hochfpannunggiettung über ben Saumgarten beg ©tabt»
fpitalg unb Saugef<|äft Grippel, ©ine Sabeßegung ift
unoermeiblich- ©ie foftet 8400 pp., bie zu Saften beg

©rneuerunggfonbg beg ©leEtrizitütgroerfeg gehen. ®ie
)ßarpaner ©afferleitung mußte zur ©rhöhur.g ber
„©chlucEfahigleit" teilroeife geanbert toerben; bie alten
©tetngutröhren tourben burch ©ifenröhren erfetjt. ©in
weltereg ©tücf ber Seitung ift jetzt fäßig. ®ie Irbeit
foftet 12,100 ffr. ©in weiterer Srebit mürbe oom
Steinen 9îat beroißigt, um einen 10,000 SoIt=®reh»
ftrom ffreileitunggftrang oom ißuloermühleiBeg
big zur SacEfabriE z« erfteßen ; baburch toirb e§ möglich,
bie ©emeinben Halbenfiein, Stimmig unb Unteroaz mit
®rehftrom zu bebienen. SoftenpunEt : 9900 ffr, zu Saften
beg SauEontog. beg ©leEtrizitätgioerEeg.

SüöaffernerforguKfl ffrauesfelb. ®ie ©emeinbe bat
an ber ©traße nach Stoßt halbroegg jroifcf^en ©algenholz
unb iRohrerbrücEe ißrobebohrungen nach ©runb»
to äff er oornehmen laffen. ®et ©rfolg mar überrafchenb
gut; e§ mürben 5000 SRinutenliter zutage geförbert. ®a
bie SBaffetoetforgung ber @:abt in trodenen ©ommern
unb bei bem ftarïen ©atfonoerbrauch einzelner Setriebe
hie unb ba zu toünfchen übrig läßt, fo toirb man in
abfehbarer 3eit an eine ©rgänzung ber Sßafferoerfor»
gung burch eine Sumpanlage im Sl^urgebtet benfen
müffen. SBo ba§ Sßaffer z« finbeti ift, ba§ haben nun
bie ißrobebohrungen einmanbfrei fefigefteßt.

Sauli^eS aui Ssjßßss. Qtn Stefiaurant Siaggi
werben nach ©djluß ber ffrühlinggfaifon grünbliche Sie»
nooationgarbeiten oorgenommen. ®ag ©rbgefdjoß
foß in einen großen geräumigen ©aal umgeroanbelt
toerben, ber 200 ißerfonett zu faffen oermag. ®ag
obere ©tocEroer! roirb mit ben mobernften ©inrichtungen
oerfehen, bamit biefeê an ber alten, malerifd)en Sia

ißeffina gelegene, in ber ganzen Schweiz befannte Sie»

ftaurant ben heutigen Inforberungen angepaßt toirb.

_____

(,,©äbfcE>roei§. ")

Die Berufsberatung unb bie $ra§e
i!?rer gefeilteren Kegelung.

(Sorrefponbenz-)

3n ben legten 3«hren unb namentlich unter bem

harten ®rucEe ber Srifig toirb ber Serufgberatung ftetig
ZUitehmettbe lufmerffamfeit gefcEjenft ; benn eine richtige
Serufgtoahl ift bie wichtigfie Soraugfeßung einer erfolg--
reichen beruflichen lugbilbung; ohne Eörperlidje unb
qeiftige ©ignung beg Serufganroärterg toirb bie befte

lusbilbung fein befriebigenbeg ©rgebnig zeitigen. ®aß
bie Serufgberatung einem Sebürfnig entfpridjt, fleht
außer 3®eifel. 3e mehr bie Irbeitgteilung fortfcljreitet
unb je fomplizierter bag 'SBtrtfchaftgleben [ich geftaltet,
befto fchmieriger mirb eg für bie jungen Seute unb ihre
©Itern, felbft ben Seruf zu ftnbett, zu bem ber Snabe
ober bag 9Mb<hen nicht nur Steigung, fonbern auch bie

nötige förperliche unb geiftige ©ignung befitjt unb zu
erîennen, ob batin luêfidji auf auSretchenben ©ttoerb
oorhanben ift. ®azu bebarf eg einer Überficht über bie

SBirtßhaftglage unb einer ©inficht in bie EörperlicE)en
unb getftigen Inforberungen ber oetfehiebettett Serufe,
bie auch ben ©Itern gewöhnlich abgeht. @ie finb froh,
wenn ihnen bei ber fdjweren unb für bag Seben ihreg
Sinbeg fchwerwiegenben ffrage jemanb ratenb zur ©eite
fleht, ber biefe Senntniffe befitp.

®ie ©chwierigfeiten, benen ber Serufgberater gegen=
über fiel)!, finb befonberg groß, wenn oon ihm erwartet
wirb, baß er nicht nur über bie wirtfchaftlichen lusficljte«
unb Inforberungen ber oerfchiebenen Serufe luff^luß
gebe, fonbern fiel) zugleich auch über bie ©ignung beg
Sinbeg für einen Seruf augfpreche. Siele Serufgberater
haben in bkfer fnnfichf fcfjon fehr wertooße ®ienfte ge=

Ieiftet, ittbem fie fich bei ©Itern unb Sehrern über ben
©harafter unb bie bisherige Irbeit beg Sinbeg unb bie

Irt wie eg feine PJiußeftunben oerwenbet, erfunbigen
unb fid) auf ©runb ihrer SDtenfchenfenntnig ein Urteil
bilben. Qn ßürich nimmt bag pfpchotedjnifdje ^nfütut
feit einiger 3eit wiffenfchaftlich geleitete ©ignunggprüfungen
oor, beren ©rfolg nicht geringe Hoffnungen erwecît. ©ine
ähnliche ®ätigEeit entfaltet bag Qnftitut 3- 3- ißo uffeau
in ©enf. lu<h einzelne tnbuftrieße ©roßbetriebe ziehen
ipfpchotechniEer zur luglefe ihrer Setzlinge bei. Sei aß
btefen Unterjochungen barf aber nicht außer ld)t gelaffen
werben, baß eine erfolgreiche lugbilbung nicht nur 3ät)ig=
feiten beg Serftanbeg unb ber ©innegorgane oorauêfetji,
fonbern auch entfprechenbe ©haraftereigenfehaften: luf-
merîfamîeit, gleiß, lulbauer unb oor aßem ben feften
ffiißen, in bem Seruf etwag ®üd)t:geg ju leiften.

Sei ber lugarbeitung beg Sorentwurf eg zu einem

Sunbeggefeß über bie berufliche lugbilbung,
ber oom eibgeriöfftfcfjett Irbeitsamt auf ©runb etneg
ißrojeEteg beg fchweizerifchen ©ewerbeoerbanbeg unb ber
Irbeiten einer ©jpertentommiffton aufgefießt unb oor
einigen Stögen mit zugehörigen SEßotioen oeröffentücht
worben ift, war aud) bie grage ber bunbegrechtlid)en
Drbnung ber Serufgberatung zu prüfen, ©eftütß auf
bie etngangg erwähnten Überlegungen ift bag eibgenöf=
fifdfe Irbeitgamt zum ©chluße geEommen, baß eg oerfruljt
wäre, fdhon jetjt, mitten im gtuffe ber ©ntwiälung, mate=
terieße Sorfchriften über bie Serufgberatung aufzufteßen.
Ibgefehen oon einer ßnanzießen Unterftüßung Eamen oor»
läufig im wefenttichen nur Sorfchriften orgamfatorifdjet
Irt in grage. ®tefe aber hütten ihrer Irt nad) wenig
gemein mit ben Sorfchriften über bie berufliche lugbilbung
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fung eines Trottoirvorplatzes daselbst sei zu genehmigen.
2. Von den auf 44,000 Fr. veranschlagten Bau-

kosten, an die der Bund einen Beitrag von 12°/» -----

5280 Fr. leistet, seien 20,000 Fr. dem Reservekonto für
Verbesserungen im Straßenwesen und der Rest von
18,720 Fr. dem Konto für zu amortisierende Ausgaben

zu belasten.

Bauliches aus Wessen (St. Gallen). Die Gemeinde-
Versammlung genehmigte folgende Anträge der Behörde:

1. Den Ausbau der Landjägerwohnung und

Verlegung der Arreste in einen Zinnenanbau. Kosten-
Voranschlag 6000 Fr.

2. Beitrag an die Oberflächenverbesserung
der Staatsstraße durch das Dorf: 2000 Fr.

3. Erstellung einer Kanalisation nach den Plänen
des Herrn H über, im Voranschlag von 18,000 Fr.

Umbau der SchießanZage Rorschsch. Der Ge-
meinderat bewilligte einen Kredit von 3100 Fr. für eine

neue Blendwand in armiertem Beton. Die
Eindeckung des Zeigergrabens im Kostenvoranschlag von
1800 Fr. wird vorläufig verschoben.

Das Projekt fur die Erstelllmg àsr Wassermr-
sorglmgs- imö Hydm«Ma«!ags für das Dorf St.
Peterzell (St. Gallen) wurde vom Regierungsrat ge-

nehmigt und an die bezüglichen Baukosten aus der kan-

tonalen Assekuranzkasse ein Beitrag von 20»/<>, im Maxi
mum 20,000 Fr., zugesichert.

Städtische Baukredite in Ehm. (Aus den Ver-
Handlungen des Großen Stadtrates.) Hydrantenan-
läge. Das Feuerwehrkommando wünscht, daß anläß-
lich der Korrektion der Sägestraße die Hydrantenanlage
geändert werde. Kostenpunkt 1450 Fr. Der Rat gibt
stillschweigend seine Zustimmung zum Antrag. Kabel-
legung. Das Starkstrom-Jnspektorat beanstandet die

Hochspannungsleitung über den Baumgarten des Stadt-
spitals und Baugeschäft Trippel. Eine Kabellegung ist
unvermeidlich. Sie kostet 8400 Fr., die zu Lasten des

Erneuerungsfonds des Elektrizitätswerkes gehen. Die
Parpaner Wasserleitung mußte zur Erhöhung der
„Schluckfähigkeil" teilweise geändert werden; die alten
Steingutröhren wurden durch Eisenröhren ersetzt. Ein
weiteres Stück der Leitung ist jetzt fällig. Die Arbeit
kostet 12,100 Fr. Ein weiterer Kredit wurde vom
Kleinen Rat bewilligt, um einen 10 000 Volt-Dreh-
strom- Freileitungsstrang vom Pulvermühleweg
bis zur Lackfabrik zu erstellen; dadurch wird es möglich,
die Gemeinden Haldenstein, Trimmis und Unteroaz mit
Drehstrom zu bedienen. Kostenpunkt: 9900 Fr, zu Lasten
des Baukontos des Elektrizitätswerkes.

Wasserversorgung FmueZfeld. Die Gemeinde hat
an der Straße nach Rohr halbwegs zwischen Galgenhalz
und Rohrerbrücke Probebohrungen nach Grund-
wasser vornehmen lassen. Der Erfolg war überraschend
gut; es wurden 5000 Minutenliter zutage gefördert. Da
die Wasserversorgung der S ladt m trockenen Sommern
und bei dem starken Saisonoerbrauch einzelner Betriebe
hie und da zu wünschen übrig läßt, so wird man in
absehbarer Zeit an eine Ergänzung der Wasserversor-
gung durch eine Pumpanlage im Thurgebiet denken
müssen. Wo das Wasser zu finden ist. das haben nun
die Probebohrungen einwandfrei festgestellt.

Bauliches aus Lugcms. Im Restaurant Biaggi
werden nach Schluß der Frühlingssaison gründliche Re-
Novationsarbeiten vorgenommen. Das Erdgeschoß
soll in einen großen geräumigen Saal umgewandelt
werden, der 200 Personen zu fassen vermag. Das
obere Stockwerk wird mit den modernsten Einrichtungen
versehen, damit dieses an der alten, malerischen Via

Pessina gelegene, in der ganzen Schweiz bekannte Re-

staurant den heutigen Anforderungen angepaßt wird.
(„Südschweiz.")

Die Berufsberatung unö die Frage
ihrer gesetzlichen Regelung.

(Korrespondenz.)

In den letzten Jahren und namentlich unter dem

harten Drucke der Krisis wird der Berufsberatung stetig
zunehmende Aufmerksamkeit geschenkt; denn eine richtige
Berufswahl ist die wichtigste Voraussetzung einer erfolg-
reichen beruflichen Ausbildung; ohne körperliche und
geistige Eignung des Berufsanwärters wird die beste

Ausbildung kein befriedigendes Ergebnis zeitigen. Daß
die Berufsberatung einem Bedürfnis entspricht, steht
außer Zweifel. Je mehr die Arbeitsteilung fortschreitet
und je komplizierter das Wirtschaftsleben sich gestaltet,
desto schwieriger wird es für die jungen Leute und ihre
Eltern, selbst den Beruf zu finden, zu dem der Knabe
oder das Mädchen nicht nur Neigung, sondern auch die

nötige körperliche und geistige Eignung besitzt und zu
erkennen, ob darin Aussicht auf ausreichenden Erwerb
vorhanden ist. Dazu bedarf es einer Übersicht über die

Wirtschaftslage und einer Einsicht in die körperlichen
und geistigen Anforderungen der verschiedenen Berufe,
die auch den Eltern gewöhnlich abgeht. Sie sind froh,
wenn ihnen bei der schweren und für das Leben ihres
Kindes schwerwiegenden Frage jemand ratend zur Seite
steht, der diese Kenntnisse besitzt.

Die Schwierigkeiten, denen der Berufsberater gegen-
über steht, sind besonders groß, wenn von ihm erwartet
wird, daß er nicht nur über die wirtschaftlichen Aussichten
und Anforderungen der verschiedenen Berufe Aufschluß
gebe, sondern sich zugleich auch über die Eignung des
Kindes für einen Beruf ausspreche. Viele Berufsberater
haben in dieser Hinsicht schon sehr wertvolle Dienste ge-
leistet, indem sie sich bei Eltern und Lehrern über den
Charakter und die bisherige Arbeit des Kindes und die
Art wie es seine Mußestunden verwendet, erkundigen
und sich auf Grund ihrer Menschenkenntnis ein Urteil
bilden. In Zürich nimmt das psychotechnische Institut
seit einiger Zeit wissenschaftlich geleitete Eignungsprüfungen
vor, deren Erfolg nicht geringe Hoffnungen erweckt. Eine
ähnliche Tätigkeit entfaltet das Institut I. I. Rousseau
in Genf. Auch einzelne industrielle Großbetriebe ziehen
Psychotechniker zur Auslese ihrer Lehrlinge bei. Bei all
diesen Untersuchungen darf aber nicht außer Acht gelassen
werden, daß eine erfolgreiche Ausbildung nicht nur Fähig-
leiten des Verstandes und der Sinnesorgane voraussetzt,
sondern auch entsprechende Charaktereigenschaften: Auf-
merksamkeit, Fleiß, Ausdauer und vor allem den festen
Willen, in dem Berns etwas Tüchtiges zu leisten.

Bei der Ausarbeitung des Vor entwürfe s zu einem

Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung,
der vom eidgenössischen Arbeitsamt auf Grund eines
Projektes des schweizerischen Gewerbeverbandes und der
Arbeiten einer Expertenkommission aufgestellt und vor
einigen Tagen mit zugehörigen Motiven veröffentlicht
worden ist. war auch die Frage der bundesrechtlichen
Ordnung der Berufsberatung zu prüfen. Gestützt auf
die eingangs erwähnten Überlegungen ist das eidgenös-
fische Arbeitsamt zum Schluße gekommen, daß es verfrüht
wäre, schon jetzt, mitten im Flusse der Entwicklung, male-
terielle Vorschriften über die Berufsberatung aufzustellen.
Abgesehen von einer finanziellen Unterstützung kämen vor-
läufig im wesentlichen nur Vorschriften organisatorischer
Art in Frage. Diese aber hätten ihrer Art nach wenig
gemein mit den Vorschriften über die berufliche Ausbildung
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unb rueifen roefentlic^ größere Berwanbifdjaft auf mit
benBeftimmungenübet:benArbeitSnacbweiS. ®iefem,
als bet großen gentralorganifation, baben fid) bie Be*
rufSberatung unb bie meift bamit oerbunbene Sebrfteflen*
oermittlung anjupaffen.

®ie Berufsberatung ftef)t pm Arbeitsnachweis and)
fad)ltd) in enger Beziehung. ®ie Kenntnis beS Arbeits*
marfteS unb feiner ©ntmidlungSmôgïicbîeiten bilbet für
fie eine ber widfitgften BorauSfeßungen frucbtbringenber
Slatigîeit. BefonberS in Reiten wirtfcbaftlicber Krifen
finb bie ©rmerbSausfielen forgfältig ju prüfen. 3ßüt)t
bieten fiarîe Neigung unb ©ignung immer bie größte
©ernähr für ben ©rfolg, boc| faun fid) bie ©eringfd)äbung
ber wirtfcbaftlicben ®atfacben bitter rächen. ®ie Berufs*
beratung muß baber febenfaßS mit bem Arbeitsnachweis
jufammenarbeiten.

®a bie gegenwärtig geltenben Borfcbriften über ben
Arbeitsnachweis im mefentlichen auf einem bloßen Boß*
macbtSbefcf)Iuß, bem BunbeSratSbefcßluß nom 29. Df=
tober 1919 betreffenb ArbeitSlofenunterftübung beruht,
an beren ©teße bemnäcbft ein BunbeSgefeß ireten fofl,
empfiehlt eS fid) mit einer gefe^li^en ^Regelung ber Be*
rufSberatung bis babtn nod) jujumarten. AuS biefen
©rünben ift baoon abgefeben roorben, in ben Borentmurf
p einem BunbeSgefeß über bie berufliche AuSbilbung
Befümmungen über bie Berufsberatung aufzunehmen.
®a§ f(bliebt nun aber nicht auS, baß ba, mo bie AuS*
bilbung felbft eS wünfcljenSwert erfebeinen laßt, bie Be*
rufSberatung beigezogen wirb unb eS bürfte fid) empfehlen,
in ben oorberatenben unb Auffidit füßrenben Kommif*
fionen ben Berufsberatern ein 9Jiit)praü)erecbt einzuräumen,
ba biefe burtb ihr« ©inft<ht in bie Berbältniffe unb ihre
BerfonenfenntniS in ber Sage ftnb, oft feßr werlooße
fRatfd)läge zu erteilen.

Uolbswirtscbaft.
(SdjMJeijetifcbe Arbeitsämter. Qu Bern fanb eine

Konferenz ber Borfteber ber fd^roeigerif<f)en
Arbeitsämter fiatt. gn einem einleitenben fReferat
hob ber ®ire!tor beS ©ibgenöffifeßen Arbeitsamtes bie

große Bebeutung b^for, bie bem öffentlichen Arbeits*
nacßweiS als mirtfcbaftlicbem gaftor unb als SRittel jur
Abwehr gegen bie weitere überfrembung unfereS SanbeS

Zufommt. @r forberte bie Anmefenben auf, ihre nolle
Staifraft einzulegen, baß baS im Ausbau beS öffentlichen
Arbeitsnad)meifeS bisher @rreid)te feftqebalten unb butch
weitere gortfd)ritte ergänzt weröe. ge mehr bie außer*
orbentlidjen Blaßnaßmen ber ArbeitSlofenfürforge abge*
baut werben, befto größere Aufgaben b^t ber öffentliche
Arbeitsnachweis z« erfeilen.

®ie Borfteber ber îantonalen Arbeitsämter erftatteten
alSbann Bericht über ben ©tanb beS Ausbaues beS

öffentlichen ArbeitSnadfwetfeS in ben einzelnen Kantonen.
®aran fc£)toÇ fid) bie Befptechung ber oorgefehenen ®e*
fchäfte, bie ftd) im roefentlichen auf bie Drganifation
unb bie giele beS öffentlichen ArbeitSnadpneifeS, bie Ber*
mittlung non ©teilen im AuSlanbe unb bie görberung
beS einbeimifchen BerufSnacbmuchfeS erfiredten. Ber*
fc£)iebene weitere ©egenftänbe würben einer Kommiffton
zur Beratung unb Ausarbeitung oon Borfcßlägen über*
wiefen. @S betrifft bieS namentlich auch bie grage, wie
oorgegangen werben foß, um wettefte Kreife ber Beoöl»
letung über bie Drganifation unb ben gtoeef beS öffent*
liehen Arbeitsnachweis aufzullären.

©eriifti^eâ BtlbuagSwefen. ®er BunbeSrat wählte
zum gnfpeltor für berufliches BilbungSwefen
Verra ®r. K. Böfchenftein oon ©tein am iRfjein, in
Bern. ®ie neu gefeßaffene ©teße fteht im gufammen*

hang mit bem Beftreben, bie Beiträge, bie ber Bunb
an baS berufliche BilbungSwefen leiftet, in mögltchfi nut)*
bringenber SBeife zu oermenben. gm gaßre 1922 ftnb
für gewerbliche unb inbuftrieße BerufSbilbung runb
2,780,000 ffr. ausgegeben worben. gm ©ntwurf zum
BunbeSget'eß über bie berufliche AuSbilbung ift befiimmt,
baß ber BunbeSrat bie Bebtngungen feft fetten fann, unter
benen bie Beiträge gewährt werben. @S liege fidji aber
ba unb bort noch gtoedlmägtqere Berwenbung ber
Beiträge erzielen. Um beffere ©mfid^t unb überfielt über
bie oerfcßtebeiien Anftalten, ©chulen, Kurfe unb fonftigen
AuSbilbungSmöglicßjeiten zu gewinnnen unb in bie Sage
oerfeht z« werben, feinen ©inßuß zugunfien einer beffern
AuSbilbung geltenb ju machen, ï)at ber BunbeSrat bie
©teße eines gnfpeftorS gefeßaffen, ber eigenS für biefen
gwecî ooflamtlicß tätig fein wirb.

Berufsberatung im Kcmto» gfifid). (Btitgeteilt.)
®te BerufSberatimgSorganifation im Kanton gürieb —
gugenbamt, BezirlS* unb ©emeinbeberater — but im
»ergangenen gaßr wieber über 1500 Knaben unb 9Räb=

chen in Sebrfteflen unterbringen unb mehr als 1200
Qugenblidjen geeignete Arbeitsfteßen oexmittein l'önnen.
®abci würbe oor aßem oerfud)t, bureb planmäßige gu=
fübrung ber gugenb in baS ©rwerbSleben einen Au§*
glet^ im gubrang zu ben einzelnen Berufen ^erbetju*
führe«. £fn über 30 Borträgen, ©Iternabenben ufw.
fprachen bie Berufsberater felbft, ober auf ihre ©in*
labung but ffadjleute öffentlich über bie Berbälntiffe unb
Ausfielen in ben einzelnen Berufs* unb ©tmerbzroeigen.
Auf been ©ebiete ber SebrlingSfürforge betätigten fieb
bie Berufsberater oor aßem in ber Bermittlung oon
©tipenbien unb ber gubrung oon ißatronaten. gn fieben
Bejirïen würben SBeitbewerbe zur Behebung ber Be*
rufstü<httg£eit oeranftaltet. ©nblidj ift bie AuSbilbung
ber Berufsberater felbft bureb Verausgabe oon SRono*

grapbien über bie einzelnen Berufe, Beranftaltung oon
AusbilbungSïutfen, ®uxcbfübrung oon BetriebSbeficbti*
gungen ufw. wieber wefentlicb geförbert worben.

SSoBjug SîeS ga&riïgefcgeê. ®aS eibgenöffifdbe BolfS*
wirtfdbaftsbepartement, geftüßt auf Art. 41 beS g-abrif*
gefeßeS oom 18. guni i9 L4/27. gani 1919, fowie auf
Art. 136 itnb 137 ber BoßzugSoerorbnung oom 3. Dïtober
1919/7. September 1923, oerfügt:

I. ®te Bewilligung ber abgeänberten iRor*
malarbeitSwodjeoon 52 ©tunben (Art.41 beS gabrif*
gefeßeS wirb erneuert:

1. für bie ©ägerei unb g immer ei unb biejenigen
Arbeiten, bie mit ber©ägerei unb gim»
tttetei in unmittelbarem gufammenbang
fteben, bis Blüte Dïtober 1924;

2. für bie giegel*. Bacfftein*, Katlfanbftein*
unb gementfanbfteinfabrüation, bis SRitte
Dïtober 1924:

3. für bie Vul^^P^ugnterung mit Kupfer*
oitriol, bis ©übe September 1924.

II. ®ie gabrtlinbaber, welche bie oorfiebenbeu Be*
wißiguugen in Anfprucb nehmen, müffert ben ©tunben*
plan für bie abgeänbnte SlormalarbettSwocbe in ber gabrif
burdb Anfcblag belanntgeben unb ber DrtSbebörbe für ftcb
unb zubanben ihrer Dberbebörbe einfenben (Art. 44 beS

©efeßeS).

UerbMdtvtsn.
®er Schweizertflbe Bastmeifteroerßö«l) ^ielt am

Sonntag in gürieb unter bem Borftß beS B^dfibenten
®r. ©agianut feine oon 420 SRitgliebern befuchte

©eneraloerfammlung ab. gagre§beridE)t unb 9ted)=

nung würben genehmigt unb bie Anträge beS gentral*
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und weisen wesentlich größere Verwandtschaft auf mit
den Bestimmungen über den Arbeitsnachweis. Diesem,
als der großen Zentralorganisation, haben sich die Be-
rufsberatung und die meist damit verbundene Lehrstellen-
Vermittlung anzupassen.

Die Berufsberatung steht zum Arbeitsnachweis auch
sachlich in enger Beziehung. Die Kenntnis des Arbeits-
Marktes und seiner Entwicklungsmöglichkeiten bildet für
sie eine der wichtigsten Voraussetzungen fruchtbringender
Tätigkeit. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Krisen
sind die Erwerbsausstchten sorgfältig zu prüfen. Wohl
bieten starke Neigung und Eignung immer die größte
Gewähr für den Erfolg, doch kann sich die Geringschätzung
der wirtschaftlichen Tatsachen bitter rächen. Die Berufs-
beratung muß daher jedenfalls mit dem Arbeitsnachweis
zusammenarbeiten.

Da die gegenwärtig geltenden Vorschriften über den
Arbeitsnachweis im wesentlichen auf einem bloßen Voll-
Machtsbeschluß, dem Bundesratsbeschluß vom 29. Ok-
tober 1919 betreffend Arbeitslosenunterstützung beruht,
an deren Stelle demnächst ein Bundesgesetz treten soll,
empfiehlt es sich mit einer gesetzlichen Regelung der Be-
rufsberatung bis dahin noch zuzuwarten. Aus diesen
Gründen ist davon abgesehen worden, in den Vorentwurf
zu einem Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung
Bestimmungen über die Berufsberatung aufzunehmen.
Das schließt nun aber nicht aus, daß da, wo die Aus-
bildung selbst es wünschenswert erscheinen läßt, die Be-
rufsberatung beigezogen wird und es dürfte sich empfehlen,
in den vorberatenden und Aufsicht führenden Kommis-
fionen den Berufsberatern ein Mitspracherecht einzuräumen,
da diese durch ihre Einsicht in die Verhältnisse und ihre
Personenkenntnis in der Lage sind, oft sehr wertvolle
Ratschläge zu erteilen.

Schweizerische Arbeitsämter. In Bern fand eine

Konferenz der Vorsteher der schweizerischen
Arbeitsämter statt. In einem einleitenden Referat
hob der Direktor des Eidgenössischen Arbeitsamtes die

große Bedeutung hervor, die dem öffentlichen Arbeits-
Nachweis als wirtschaftlichem Faktor und als Mittel zur
Abwehr gegen die weitere Überfremdung unseres Landes
zukommt. Er forderte die Anwesenden auf, ihre volle
Tatkraft einzusetzen, daß das im Ausbau des öffentlichen
Arbeitsnachweises bisher Erreichte festgehalten und durch
weitere Fortschritte ergänzt werde. Je mehr die außer-
ordentlichen Maßnahmen der Arbeitslosenfürsorge abge-
baut werden, desto größere Aufgaben hat der öffentliche
Arbeitsnachweis zu erfüllen.

Die Vorsteher der kantonalen Arbeitsämter erstatteten
alsdann Bericht über den Stand des Ausbaues des

öffentlichen Arbeitsnachweises in den einzelnen Kantonen.
Daran schloß sich die Besprechung der vorgesehenen Ge-
schäfte, die sich im wesentlichen auf die Organisation
und die Ziele des öffentlichen Arbeitsnachweises, die Ver-
»ntilung von Stellen im Auslande und die Förderung
des einheimischen Berufsnachwuchses erstreckten. Ver-
schiedene weitere Gegenstände wurden einer Kommission
zur Beratung und Ausarbeitung von Vorschlägen über-
wiesen. Es betrifft dies namentlich auch die Frage, wie
vorgegangen werden soll, um weiteste Kreise der Beoöl-
kerung über die Organisation und den Zweck des öffent-
lichen Arbeitsnachweises aufzuklären.

BsrwfÜches BMiMgswese«. Der Bundesrat wählte
zum Inspektor für berufliches Bildungswesen
Herrn Dr. K. Böschen stein von Stein am Rhein, in
Bern. Die neu geschaffene Stelle steht im Zusammen-

hang mit dem Bestreben, die Beiträge, die der Bund
an das berufliche Bildungswesen leistet, in möglichst nutz-
bringender Weise zu verwenden. Im Jahre 1922 sind
für gewerbliche und industrielle Berufsbildung rund
2,789,999 Fr. ausgegeben worden. Im Entwurf zum
Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung ist bestimmt,
daß der Bundesrat die Bedingungen festsetzen kann, unter
denen die Beiträge gewährt werden. Es ließe sich aber
da und dort noch eine zweckmäßigere Verwendung der
Beiträge erzielen. Um bessere Emsicht und Übersicht über
die verschiedenen Anstalten, Schulen, Kurse und sonstigen
Ausbildungsmöglichkeiten zu gewinnnen und in die Lage
versetzt zu werden, seinen Einfluß zugunsten einer bessern

Ausbildung geltend zu machen, hat der Bundesrat die
Stelle eines Inspektors geschaffen, der eigens für diesen
Zweck vollamtlich tätig sein wird.

Berufsberatung im KastsN Zürich. (Mitgeteilt.)
Die Berufsberatungsorganisation im Kanton Zürich —
Jugendamt, Bezirks- und Gemàdeberater — hat im
vergangenen Jahr wieder über 1599 Knaben und Mäd-
chen in Lehrstellen unterbringen und mehr als 1299
Jugendlichen geeignete Arbeitsstellen vermitteln können.
Dabei wurde vor allem versucht, durch planmäßige Zu-
führung der Jugend in das Erwerbsleben einen Aus-
gleich im Zudrcmg zu den einzelnen Berufen herbeizu-
führen. In über 39 Vorträgen. Elternabenden usw.
sprachen die Berufsberater selbst, oder auf ihre Ein-
ladung hin Fachleute öffentlich über die Verhältnisse und
Bussichten in den einzelnen Berufs- und Ecwerbzweigen.
Auf dem Gebiete der Lehrlingsfürsorge betätigten sich
die Berufsberater vor allem in der Vermittlung von
Stipendien und der Führung von Patronaten. In sieben
Bezirken wurden Weitbewerbe zur Behebung der Be-
rufslüchtigkeit veranstaltet. Endlich ist die Ausbildung
der Berufsberater selbst durch Herausgabe von Mono-
graphien über die einzelnen Berufe, Veranstaltung von
Ausbildungskmsen, Durchführung von Betriebsbesichti-
gungen usw. wieder wesentlich gefördert worden.

Vollzug Ses Fabrikgesetzes. Das eidgenössische Volks-
wirtschaftsdepartement. gestützt auf Art. 41 des Fabrik-
gesetzes vom 18. Juni 1914/27. Juni 1919, sowie auf
Art. 136 und 137 der Vollzugs Verordnung vom 3. Oktober
1919/7. September 1923, verfügt:

l. Die Bewilligung der abgeänderten Nor-
malarbeitswoche von 52 Stunden (Art. 41 des Fabrik-
gesetzes wird erneuert:

1. für die Sägerei und Zimmerei und diejenigen
Arbeiten, die mit derSägerei und Zim-
merei in unmittelbarem Zusammenhang
stehen, bis Mitte Oktober 1924;

2. für die Ziegel-. Backstein-, Kalksandstein-
und Zementsand st einfa brikati on, bis Milte
Oktober 1924:

3. für die Holzimprägnierung mit Kupfer-
vitriol, bis Ende September 1924.

II. Die Fabrikinhaber, welche die vorstehenden Be-
willigungen in Anspruch nehmen, müssen den Stunden-
plan für die abgeänderte Normalarbeitswoche in der Fabrik
durch Anschlag bekanntgeben und der Ortsbehörde für sich

und zuhanden ihrer Oberbehörde einsenden (Art. 44 des
Gesetzes).

MdWàmZê».
Der Schweizerische Baumeisterverband hielt am

Sonntag in Zürich unter dem Vorsitz des Präsidenten
Dr. Cagianut seine von 420 Mitgliedern besuchte

Generalversammlung ab. Jahresbericht und Rech-

nung wurden genehmigt und die Anträge des Zentral-
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